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Sehr geehrte Frau Leuthard 
 
Am 19. Dezember 2017 haben Sie die betroffenen Kreise eingeladen, zum Konzessionsent-
wurf Stellung zu nehmen. Sonos, der Schweizerische Hörbehindertenverband von 42 Gehör-
losen- und Hörgeschädigten-Organisationen und Träger der Berufsfachschule für Lernende 
mit Hör- und Kommunikationsbehinderung dankt Ihnen für die Gelegenheit, sich zum Kon-
zessionsentwurf äussern zu können.  
 
Wir nehmen vor allem zum Art. 15 der Konzession Stellung. Im erläuternden Bericht wird 
bezüglich Menschen mit Sinnesbehinderungen auf Art. 7 RTVV verwiesen. Sonos freut sich 
darüber, dass die SRG den Anteil von untertitelten Sendungen erhöhen wird. Jedoch sind 
wir nicht damit einverstanden, dass die SRG gem. Art. 7 Abs. 1 RTVV ihren Anteil nur auf 
mindestens 75% erhöhen muss. Zudem wurde in der RTVV der Zeitraum zur Erfüllung offen 
gelassen. 
 
In der Vereinbarung zwischen den Verbänden für Sinnesbehinderte und der SRG wurde 
festgelegt, dass der Anteil von untertitelten Sendungen bis zum Jahr 2022 auf 80% erhöht 
werden muss.  
 
Sonos besteht auf die Umsetzung der Vereinbarung vom 4. September 2017 zwischen den 
Behindertenverbänden und der SRG. 
 
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie den dringenden Anliegen hörbehinderter Menschen ent-
sprechend unserer Stellungnahme Rechnung tragen werden und stehen Ihnen bei Fragen 
selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 

Schweizerischer Hörbehindertenverband 
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